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Sozialhilfe-Grundsatzgesetz und Sozialhilfe-Statistikgesetz; 
Stellungnahme 
 
Das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport nimmt zu gegenständlichen 

Entwurf wie folgt Stellung: 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II Nr. 245/2011 idF 

BGBl. II Nr. 68/2015) mitgeteilt. 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II Nr. 489/2012 idF BGBl. II 

Nr. 67/2015), insbesondere 

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Zielen und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren, 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen. 

Die Prüfung der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende 

Empfehlungen: 
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Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag: 

Sofern gegeben, sollte im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschätzung eine 

Verknüpfung mit den Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag 

erfolgen. Dies kann durch die Information, ob das Vorhaben eine Maßnahme eines 

Globalbudgets darstellt oder direkt zu einem Wirkungsziel beiträgt, erfolgen. Im Sinne 

der inhaltlichen Konsistenz wird daher empfohlen, zu prüfen, ob das Gesetzesvorhaben  

nicht einen Beitrag zur Erreichung des Wirkungsziels 5 der Untergliederung 21 (Soziales 

und Konsumentenschutz): “Erhöhung der ökonomischen und gesellschaftlichen 

Beteiligung von armutsgefährdeten und von Ausgrenzung bedrohten Personen, die nur 

begrenzt am ökonomischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können“, bzw. 

explizit zur diesbezüglichen Maßnahme 1 des Globalbudgets 21.01 (Steuerung und 

Services): „…..(4) Grundsatzgesetzgebung des Bundes mit einem neuen Sozialhilfe-

Grundsatzgesetz gemäß Art. 12 (1) B-VG.“, leistet. 

Problemdefinition: 

Es sollte darauf geachtet werden, dass das als erforderlich angesehene Handeln in der 

Problemdefinition für interessierte fachfremde Personen verständlich beschrieben wird. 

Die Ausführungen zur Problemdefinition sollten daher eine möglichst faktengestützte 

Ausgangslage darlegen. Um die Verständlichkeit der Problemdefinition zu erhöhen, wird 

empfohlen, das tatsächliche Ausmaß des Problems im Hinblick auf die Größe des 

Betroffenenkreises und die damit verbundenen konkreten Zahlen und Daten genauer 

darzustellen. 

Zielformulierung: 

Zu den Zielen 1, 2 und 3: 

Die Verwendung von Indikatoren soll dazu dienen, die vom haushaltsleitenden Organ 

angestrebten Wirkungen darzulegen und überprüfbar zu machen. Im Sinne der 

Überprüfbarkeit sowie im Hinblick auf die Gewährleistung einer künftigen 

Visualisierbarkeit im Bericht zur Wirkungsfolgenabschätzung wird empfohlen, zu prüfen, 

welche Indikatoren – vorzugsweise in Form von entsprechenden Kennzahlen – pro Ziel 

angeführt werden könnten. 

Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit:  

Es wird empfohlen, zu prüfen, ob sich aus dem Vorhaben wesentliche Auswirkungen auf 

die Wirkungsdimension „Kinder und Jugend“ ergeben. 
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Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 

Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bmoeds.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium 

(z. B. Einbringung in den Ministerrat). 

Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle. Das Sekretariat ist unter der Telefonnummer 01 71 606 

667333 erreichbar. 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

Wien, 10. Jänner 2019 

Für den Bundesminister: 

Mag. Roland Weinert 

 

Beilage/n:   
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